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Ein friedvolles
Weihnachtsfest,
sowie viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit
im Neuen Jahr 2022
wünschen allen
Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürgern

BGM Patrick Skubel,

die Mitglieder des
Gemeinderates, sowie
die Bediensteten der
Gemeinde Neuhaus



Liebe Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger!

Das Jahr 2021 neigt sich bald dem Ende zu. Es
gilt nun, auf das vergangene Jahr
zurückzublicken und den Fokus neuen Mutes auf
das kommende Jahr 2022 zu legen.
In den vergangenen Ausgaben der Gemeinde-
zeitung stand an dieser Stelle meist ein Überblick
über realisierte und geplante Projekte.
In dieser Ausgabe möchte ich aber die
Dankbarkeit für alles Gelungene in den
Mittelpunkt stellen. Vieles konnte mit Arbeit und
Ausdauer bewältigt werden. Viele neue
Möglichkeiten haben sich aufgetan.
Gemeinschaftlich und im Dialog wurde mit allen
Fraktionen für unsere Gemeinde gearbeitet. Dies
hat sich auch bei den tollen Veranstaltungen in
unserer Gemeinde durch die Anwesenheit
aller politischen Vertreter*innen der Gemeinde-
ratsfraktionen bestätigt.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die unser
gesellschaftliches Leben in Schwung halten
(Betriebe, Gemeinde Feuerwehren, Kindergarten,
Kirche, Vereine, Volksschule, usw. ), denn ihr seid
es, die uns allen mit eurem Wirken ein Stück
Normalität zurückgeben.
Die Corona-Pandemie und auch die 4. Welle hat
uns alle wiederum vor neue Herausforderungen
gestellt - vor allem für unsere Kinder und
Jugendlichen sowie für die ältere Generation war
und ist diese mit Entbärungen verbunden. Auch
die Betriebe wurden vor viele Schwierigkeiten
gestellt.
Eine Pandemie kann allerdings nur gemeinsam
bewältigt werden. Ärzt*innen und die Wissen-
schaft haben ihr Möglichstes getan, um der
Bevölkerung einen Corona-Impfstoff zur
Verfügung zu stellen.

Unsere Gemeinde ist zurzeit im Bezirk
Völkermarkt bei der Durchimpfungsrate
Spitzenreiterin, was auch bereits in mehreren
Medien publiziert wurde.
Natürlich gibt es zur Impfung viele Meinungen,
dadurch lebt auch die Demokratie und die
Gesprächskultur in unserer Gesellschaft. Jedoch
müssen wir uns gegenseitig wertschätzen und
Meinungen akzeptieren. Wichtig ist es, sich viele
Meinungen einzuholen und auch die Quellen
immer kritisch und objektiv zu hinterfragen, da wir
so auch nötige Maßnahmen besser verstehen
werden. In dieser Pandemie sehen wir erst, wie
nahe Freude und Leid beieinanderliegen, wobei
wir da gar nicht weit schauen müssen.
Damit jede persönliche Mühe zur Eindämmung
des Virus auch weiterhin Früchte tragen kann,
unser Umfeld damit geschützt ist und die
Pandemie möglichst schnell eingedämmt werden
kann, empfiehlt es sich, der Wissenschaft zu
vertrauen.
Wir haben in der Vergangenheit bereits vieles
gemeistert und werden ebenso diese
problematische Zeit miteinander meistern.
Halten wir zusammen!

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne
Weihnachtszeit und viele schöne Momente mit
Ihren Liebsten!
Mögen Ihre Wünsche für das Jahr 2022 in
Erfüllung gehen.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Herzlichst,

BGM Patrick Skubel
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Herr Johannes Kuschej aus Pudlach wurde am
9.12.2021 im 55. Lebensjahr nach kurzer und
schwerer Krankheit mitten aus dem Leben
gerissen. Hannes war zuletzt bei der Gemeinde
Neuhaus als Saisonmitarbeiter im Bauhof
beschäftigt. Zudem war Hannes langjähriges
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus.

Die herzliche Anteilnahme in
dieser schweren Zeit der
Trauer gilt vor allem seiner
Mutter.

Lieber Hannes, ruhe in
Frieden!

In Gedenken an Johannes Kuschej



Herr EHBI Sebastian Jamer vlg. Trunk aus Bach
ist am 4.12.2021 kurz vor seinem 96. Geburtstag
verstorben.
„Wastl“ war seit 1942 Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr Bach. Diese führte er in den Jahren
1973 bis 1991, bis ihm als Kommandant Sohn
Reinhold nachfolgte, welcher der FF Bach bis zum
Jahre 2021 vorgestanden ist.
Auch als Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stell-
vertreter war er in den Jahren 1979 bis 1991 im
Abschnitt Bleiburg tätig.
Für seine Leistungen wurde ihm das Ehrenzei-
chen „KLFV am Band in Silber“ verliehen.
Zudem war Wastl Gründungsmitglied und Ehren-
mitglied des MGV und Gemischten Chores

HEIMATKLANG Bach sowie
auch eine langjährige Stütze
im Kirchenchor Bach.

Wastl hat als nunmehr ältester
Bürger der Gemeinde
Neuhaus beinahe ein Jahr-
hundert unserer Gemeinde-
geschichte geprägt und hinterlässt somit sowohl
im Gemeindegeschehen als auch im Feuerwehr-
wesen tiefe Spuren.

Ruhe in Frieden, lieber Wastl!
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Winterdienst Streckeneinteilung ab der
Wintersaison 2021/2022
Der Winterdienst innerhalb der Gemeinde Neuhaus wurde teilweise neu geregelt.
Im Anlassfall bitte um Kontaktaufnahme mit dem für Ihre Ortschaft zuständigen Winterdienstfahrer.

Fahrer Erreichbarkeit unter

Michael Lamprecht Tel. 0664/111 3036

Anton Logar Tel. 0664/180 8858

Michael Matschek Tel. 0664/442 9771

Erwin Erschen Tel. 0650/271 0372

Ortschaft Zuständigkeit
Schneeräumung

Zuständigkeit
Streuen

Schwabegg M. Lamprecht M. Lamprecht
Oberdorf M. Lamprecht M. Lamprecht
Unterdorf M. Lamprecht M. Lamprecht
Hart M. Lamprecht M. Lamprecht
Heiligenstadt M. Lamprecht M. Lamprecht
Kogelnigberg M. Lamprecht M. Lamprecht
Motschula-
Wesnitzen M. Matschek E. Erschen

Neuhaus E. Erschen E. Erschen
Pudlach E. Erschen E. Erschen
Bach E. Erschen E. Erschen
Leifling E. Erschen E. Erschen

Motschula-
Graditschach

E. Erschen/
A. Logar

E. Erschen/
A. Logar

Illmitzen E. Erschen/
A. Logar

E. Erschen/
A. Logar

Berg ob Leifling E. Erschen E. Erschen

In Gedenken an Sebastian Jamer
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Müllabfuhrkalender 2022
DER ABFUHRTAG IST JEWEILS EIN MONTAG (AUSGENOMMEN FEIERTAGE)!

Monat 14-tägige Abfuhr monatliche Abfuhr

JANUAR 3.1. + 17.1. + 31.1.2022 17.1.2022

FEBRUAR 14.2. + 28.2.2022 14.2.2022

MÄRZ 14.3. + 28.3.2022 14.3.2022

APRIL 11.4. + 25.4.2022 11.4.2022

MAI 9.5. + 23.5.2022 9.5.2022

JUNI 7.6. + 20.6.2022 7.6.2022

JULI 4.7. + 18.7.2022 4.7.2022

AUGUST 1.8. + 16.8. + 29.8.2022 1.8. + 29.8.2022

SEPTEMBER 12.9. + 26.9. 26.9.2022

OKTOBER 10.10. + 24.10.2022 24.10.2022

NOVEMBER 7.11. + 21.11.2022 21.11.2022

DEZEMBER 5. + 19.12.2022 19.12.2022

JANUAR 2023 2.1. + 16.1. + 30.1.2023 16.1.2023

Die Sackabfuhr erfolgt monatlich. Zudem können Sie Ihren Mehrbedarf über Müllsäcke,
welche am Gemeindeamt gegen Kostenersatz erhältlich sind, decken. Schwarze Müllsäcke werden
nicht mitgenommen!

Seit dem Jahre 2017 übernimmt die Fa. AFP
Dienstleistung GmbH die Reinigungstätigkeiten
in sämtlichen Gemeindeobjekten.
Es wäre im Sinne der Gemeinde Neuhaus, dass
dies zukünftig durch eine Reinigungskraft aus der
Gemeinde Neuhaus durchgeführt werden würde
- mit Anstellung bei der Firma AFP Dienstleistung
GmbH.

Folgender Bedarf wäre gegeben:
• Reinigung - Kindergarten Neuhaus: täglich
• Reinigung - Gemeindeamt Neuhaus:

wöchentlich

• Reinigung - Volksschule Neuhaus:
vertretungsweise im Bedarfsfall

• Reinigung sonstiger Gemeindeobjekte:
im Bedarfsfall

Die Fa. AFP Dienstleistung GmbH ersucht bei
Interesse um Kontaktaufname mit dem
Geschäftsführer Ing. Christoph Salzmann unter
0664/4561040 oder per E-Mail unter
c.salzmann@afp-dienstleistung.at bis spätestens
14.1.2022.

Firma AFP Dienstleistung GmbH:
Reinigungskraft gesucht



Steuersprechstunden 2022Notarsprechstunden 2022
Stb. Mag. Hermann Klokar, hält wieder
Sprechstunden am Gemeindeamt Neuhaus ab.

TERMINE - an folgenden Dienstagen
von 08.00 bis 09.00 Uhr:

Notar Mag. Bernhard Wenger hält wieder
Sprechstunden am Gemeindeamt Neuhaus ab.

TERMINE - an folgenden Montagen von
09.00 bis 11.00 Uhr:
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Rechtsanwaltssprechstunden 2022

Bau- und Energiesprechstunden

* Telefonische Voranmeldung am Gemeindeamt Neuhaus unter 04356/2043 erforderlich. *

RAin Mag.a Kathrin Hartl
Mobiltel.: 0664/887 39461

14.01.2022 08.07.2022

11.02.2022 12.08.2022

11.03.2022 09.09.2022

08.04.2022 14.10.2022

13.05.2022 11.11.2022

10.06.2022 09.12.2022

Ing. Albin Ramšak - Baumeister, Sonnenhaus– und Passivhausplaner und zertifizierter Energieberater
beantwortet ihre Fragen zu den Themen energieeffizientes Bauen und Sanieren, Fördermöglichkeiten
(Land, Bund, z.B. „Ölkessel raus“), barrierefreies Bauen und Objektsicherheit uvm.

Die Sprechstunden finden an folgenden Donnerstagen - jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr am
Gemeindeamt Neuhaus statt:

13.1.2022 | 7.4.2022 | 7.7.2022 | 6.10.2022

TERMINE - an folgenden Freitagen jeweils ab 8.00 Uhr:

Rechtsanwältin Mag.a Kathrin Hartl aus Neuhaus hält auch im kommenden Jahr kostenlose monatliche
Anwaltssprechstunden am Gemeindeamt in Neuhaus ab.

* Telefonische Voranmeldung am Gemeindeamt Neuhaus unter 04356/2043 erforderlich. *

* Telefonische Voranmeldung am Gemeindeamt Neuhaus unter 04356/2043 erforderlich. *

11.01.2022 14.06.2022

08.02.2022 13.09.2022

08.03.2022 11.10.2022

12.04.2022 08.11.2022

10.05.2022 13.12.2022

10.01.2022 13.06.2022

14.02.2022 12.09.2022

14.03.2022 10.10.2022

11.04.2022 14.11.2022

09.05.2022 12.12.2022
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„Ölkesselfreie Gemeinde Neuhaus“
►Raus aus dem Öl und rein in eine saubere Zukunft.
Jetzt Förderungen abholen!

Jetzt ist der beste Moment, um mit einem
Heizungstausch und einer allfälligen Sanierung
das Haus klimafit zu machen! Holen Sie sich
professionelle Unterstützung bei der Sanierung
und mit Bundes-, Landes- und Gemeinde-
förderung bis zu EUR 13.000 * ) für Ihren neuen
Heizkessel!

► Bis zu max. EUR 1.500,00
zusätzliche Gemeindeförderung für
den Ölkesseltausch!

• EUR 1.500,00 Förderung zur Demontage von
Ölheizungen und Durchführung einer
Heizungsumstellung auf Biomasse oder
erneuerbare Energie

• EUR 500,00 Förderung zum Ausbau und
Entsorgung von Öltanks bei Häusern, die
bereits auf Biomasse oder erneuerbare
Energie umgestellt haben

• Die Förderung aus dem KELWOG-Fonds
(EUR 1.500,00 bzw. EUR 500,00) wird
zusätzlich zur Landes- und Bundesförderung
gewährt. Je nach Höhe der Investitionskosten
kann eine Fördersumme von bis zu 75 % der
förderfähigen Kosten ausgeschöpft werden.

• Die Voraussetzungen für eine Förderung vom
Land bzw. vom Bund sind die jeweiligen
Richtlinien der Kärntner Wohnbauförderung
bzw. der KPC. Allerdings ist diese
Förderungsmaßnahme in Abhängigkeit der
zur Verfügung stehenden Budgetmittel
limitiert.

*) Rechenbeispiel Ölkesseltausch:
Kosten Umstieg von Öl auf z.B. Pellets: 18.000 €
- Bundesförderung „Raus aus dem Öl“ - 5.000 €
(max. 30% der Kosten)
- Wohnbauförderung Land Kärnten: - 6.000 €
(max. 35% der Kosten)
- Förderung Gemeinde Neuhaus: - 1.500 €
EIGENMITTEL: 5.500 €

► Attraktive Photovoltaik-Förderung
Neben der Förderung für einen Heizungstausch
gibt es auch eine sehr attraktive Förderung für die
Errichtung einer Photovoltaikanlage. Seit Juni
2021 besteht die Möglichkeit der Kombination
der Bundes- und Landesförderung. Das Land
Kärnten fördert im Rahmen der
Wohnbauförderung mit 480 Euro/kWp (max.
3.840 Euro bzw. 8 kWp) und der Bund (klima +
energiefonds) fördert mit 250 Euro/kWp für 0 bis
10 kWp. Somit kommt man auf eine
Fördersumme von 730 Euro/kWp.

► Nachhaltig sanieren - Förderungen
kassieren!

Ihr Energieberater unterstützt Sie im Rahmen des
Projekts „Nachhaltig sanieren – Förderungen
kassieren“ bei der professionellen Planung Ihrer
Vorhaben – von der kostenlosen Energie-
beratung bis zur Information über mögliche
Finanzierungen.

LINK - Informationen Landesförderung und
kostenlose Energieberatung:
https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/BW-L68

LINK - Informationen Bundesförderung:
https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen.html

Bei Fragen steht Ihnen das Bauamt der
Gemeinde Neuhaus/Rebecca Tschreschnig unter
04356/2043-14 gerne zur Verfügung!

Förderanträge liegen am Gemeindeamt Neuhaus
auf oder können auf der Gemeinde-HP unter fol-
gendem Link heruntergeladen werden:
https://neuhaus.gv.at/beihilfen-und-foerderungen/



In der Ärzteschmiede Kühnsdorf besteht die Möglichkeit, eine Coronaimpfung zu erhalten. Verabreicht
wird ausschließlich der BioNTech/Pfizer Impfstoff. ANMELDUNG ist KEINE erforderlich.
Bitte Impfpass, E-Card und Lichtbildausweis mitbringen und nach Möglichkeit den ausgefüllten
„Aufklärungs- und Dokumentationsbogen Corona-Schutzimpfung“. Bei Kinderimpfungen ist zusätzlich
eine Bestätigung der Obsorge beizubringen.

NÄHERE INFORMATIONEN unter: https://www.aerzteschmiede.at/

FA Dr. Martin Pirz & FA Dr. Hannes Topar, Mitte 101, 9125 Kühnsdorf

Erwachsenenimpfungen: Montag bis Freitag von 18.00 bis 21.00 Uhr , ausgenommen
24.-26.12.2021 + sowie 31.12.2021+1.1.2022
ab 3.1.2022 baw: Montag bis Freitag von 18.00 bis max. 21.00 Uhr

Kinderimpfungen ab 5 J: baw jeden Freitag von 14.00 bis 16.00 Uhr+Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr

Seite I 7

NEUHAUSAktuell KUNSTHADNKU LTURNr. 6 I Dezember 2021

Heizkostenzuschuss 2021/2022
Anträge auf Gewährung des Heizzuschusses können noch bis 15.3.2022 bei der Gemeinde Neuhaus
eingebracht werden. Die Auszahlung erfolgt unter Kostenbeteiligung der Gemeinde Neuhaus über das
Land Kärnten. Einkommensgrenzen (inkl. Pensionsanpassung im Jänner 2022):

Coronaimpfung - Sicher ins Neue Jahr!
► Impfstellen des Landes Kärnten
Das Land Kärnten bietet in stationären als auch mobilen Impfstellen Coronaimpfungen an. Neben den
Erst- und Zweitimpfungen werden auch Boosterimpfungen (3. Stich) verabreicht - vorwiegend mit dem
Impfstoff BioNTech/Pfizer. Impfstellen sind u.a.:
• Wolfsberg: Impfzentrum, Klagenfurter Straße 19, 9400 Wolfsberg
• Klagenfurt: City Arkaden, Event Center AAC (ehemals Hypo neben KIKA)

IMPFKALENDER unter: https://coronainfo.ktn.gv.at/Corona-Impfung-Kärnten

ANMELDUNGEN unter: https://kaernten-impft.ktn.gv.at/

► Ärzteschmiede Kühnsdorf
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